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EisbEG 1954 §44 impl;

LStG OÖ 1991 §36 Abs2;

LStG OÖ 1991 §36 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Hat die Enteignungsbehörde rechtskräftig einen Entschädigungsbetrag für die Enteignung festgesetzt, so ist jedenfalls

davon auszugehen, dass es sich hierbei um den tatsächlich gebührenden Entschädigungsbetrag handelt. Dieser Betrag

bildet die höchste in Betracht kommende Bemessungsgrundlage.
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